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Einleitung

„Die Polizei soll den inneren Frieden wahren und insbesondere strafbare Hand-
lungen verhüten und verfolgen. In einem Rechtsstaat kann und will sie nicht all-
gegenwärtig sein, um diese Aufgabe zu erfüllen. Sie bedarf vielmehr – wie kaum 
eine andere Institution  – der Unterstützung durch die Bevölkerung.“1  – Diese 
Überlegung von Hamacher, bezogen allgemein auf die polizeiliche Öffentlich-
keitsarbeit, betrifft a maiori ad minus auch die Quintessenz der Öffentlichkeits-
fahndung. Schon seit der Antike sahen die Hüter des Gesetzes die Notwendigkeit, 
bei der Ermittlung des Aufenthalts eines Tatverdächtigen bzw. Vermissten oder 
bei einer erforderlichen Personenidentifizierung auf die Mithilfe der Bevölkerung 
zurückzugreifen2. Diese behördliche Nachforschung nach Personen oder Sachen 
unter Einbeziehung der engeren oder breiteren Öffentlichkeit, die um sachdienli-
che Hinweise ersucht wird, also die Öffentlichkeitsfahndung3, war in Deutschland  
bereits im 16. Jahrhundert unter der Bezeichnung „Steckbrief“ bekannt4. 

Rückblickend auf das letzte Jahrhundert bemerkt man, dass die Kontaktkanäle 
der Ermittlungsbehörden zur Bevölkerung immer vielfältiger wurden. Unter die-
sem Aspekt betrachtet kann durchaus von einem Zivilisationssprung gesprochen 
werden. Setzte man anfangs zur Verbreitung eines Fahndungsaufrufs über Jahr-
zehnte hinweg (auch bis heute) die Presse oder Aushänge an Litfaßsäulen ein5, war 
mit dem Anbruch der Ära des Rundfunks das Radio und seit den 1930er-Jahren das  
Fernsehen mit unterschiedlichen Formaten ein populäres Fahndungsmedium. Mit 
dem Zeitalter der „digitalen Revolution“ und Computerisierung6, vor allem durch 
Verbreitung des Internets, wurde in den 1990er-Jahren auch dieses neue Medium 

	 1	Hamacher, Kriminalistik 1968, 361.
	 2	Zur Geschichte der Öffentlichkeitsfahndung ausführlich Soiné, Öffentlichkeitsfahndung, 
S. 27 ff.; ders., Kriminalistik 1995, 361.
	 3	Zu diesem Ansatz bzgl. des Personenkreises vgl. Meyer-Goßner / Schmitt, § 131 Rn. 2; 
S / S/W / Satzger, § 131 Rn. 16; L-R / Gleß, § 131 Rn. 17; Radtke / Hohmann / Kretschmer, § 131 
Rn. 6. Andere Autoren stellen auf Offenheit und Unbestimmtheit des Adressatenkreises ab, 
vgl. Gerhold, ZIS 2015, 156 (166); Pfeiffer, § 131 Rn. 4; Graf / Niesler, § 131 Rn. 5, BeckOK / ​
Niesler, § 131 Rn. 5; SK / Paeffgen, § 131 Rn. 6; KK / Schultheis, § 131 Rn. 15; KMR / Wankel, 
§ 131 Rn. 7. Siehe auch Nr. 5.6.1.1. und 5.6.1.2 PDV 384.1 – zielgruppengerichtete und an einen 
unbestimmten Teil der Bevölkerung gerichtete Öffentlichkeitsfahndung, zitiert nach Acker-
mann / ​Clages / Roll / Clages, IX Rn. 70. 
	 4	Soiné, Öffentlichkeitsfahndung, S. 58; ders., Kriminalistik 1995, 361 (362). Es wird mo-
niert, diese Bezeichnung sei angesichts der Vielfältigkeit heutiger Verbreitungsformen überholt,  
dazu Soiné, Kriminalistik 2001, 173 (174); ders., in: Schriftenreihe der Polizei-Führungsaka-
demie 1/2001, S. 128 (129); Pfeiffer, § 131 Rn. 2; SK / Paeffgen, § 131 Rn. 3a; Gusy10, Rn. 272.
	 5	Zu weiteren Formen der Öffentlichkeitsfahndung siehe etwa L-R / Gleß, § 131 Rn. 17.
	 6	Dazu Berthel, in: Polizei im digitalen Zeitalter I, S. 5.
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zur Öffentlichkeitsfahndung erprobt. War damals, als sich die Zugänglichkeit des 
Internets erst langsam entwickelte7, das Betreiben einer Homepage durch das BKA 
und Polizeibehörden ein absolutes Novum, das dem neuesten Stand der Technik 
entsprach, gehört es inzwischen zum polizeilichen Alltagsgeschäft. Gleichwohl 
war es für die Pioniere dieser Fahndungsmethode kaum voraussehbar, dass sich 
das Internet innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte zu einem unverzichtbaren, 
ja selbstverständlichen Bestandteil des Alltags entwickeln würde, die reale und 
virtuelle Welt nebeneinander existieren und teilweise ineinandergreifen8, Infor-
mationen überall und jederzeit bezogen werden können und es möglich ist, mit 
anderen Nutzern in einem Rund-um-die-Uhr-Kontakt zu stehen. Genauso wenig 
war es für die Wegbereiter der Internetfahndung in den 1990er-Jahren absehbar, 
dass die Regeln der zwischenmenschlichen Kommunikation ein Jahrzehnt später 
durch soziale Netzwerke, etwa das seit März 2008 in deutscher Sprachversion prä-
sente Facebook, neu definiert werden würden und dass sich die Polizeibehörden 
diesem Trend, auch in Bezug auf den „Steckbrief 2.0“9 werden anpassen müssen10. 

In der Internetfahndung, die expressis verbis als eine der Erscheinungsformen 
der Öffentlichkeitsfahndung in Nr. 1.1. Abs. 2 Anl. B RiStBV genannt wird, tref-
fen somit eine jahrhundertealte Ermittlungsmethode und eine relativ neue Tech-
nologie aufeinander. Unter dem Gesichtspunkt der Reichweite kann sie als ein in 
Erfüllung gegangener Traum eines jeden Ermittlers bezeichnet werden: Durch 
die Veröffentlichung eines Fahndungsaufrufs im World Wide Web besteht zumin-
dest die theoretische Möglichkeit, mittlerweile neun Zehntel der Bevölkerung in 
Deutschland11 sowie im Ausland lebende Personen12 als potentielle Hinweisgeber 

	 7	Nach der ARD / ZDF Onlinestudie waren 1997 ca. 6,5 % der Deutschen (4,1 Millionen) 
gelegentliche Internetnutzer, vgl. van Eimeren / Frees, Media Perspektiven 2007, 362 (363).
	 8	Eine unmittelbare Verknüpfung realer mit virtuellen Elementen war z. B. in dem 2016 
herausgebrachten Video-Spiel Pokémon Go! zu beobachten, in dem die sog. Augmented-Rea-
lity-Technik eingesetzt wurde. Diese Methode wird auch im Fußballspiel bei Ziehung einer 
„virtuellen“ Linie für einen Freistoß verwendet.
	 9	Begriff von Schiffbauer, NJW 2014, 1052.
	 10	Zur Unverzichtbarkeit des Einsatzes Sozialer Netzwerke aus polizeilicher Sicht etwa Ab-
schlussbericht Projektgruppe Neue Medien, S. 25; Schmitt, in: Polizei im digitalen Zeitalter I, 
S. 37 (49; 51); dies., Die Polizei 2014, 153 (158); Berthel, in: Polizei im digitalen Zeitalter III, 
S. 207 (235); Kahr, in: Polizei im digitalen Zeitalter I, S. 133 (152).
	 11	Laut der ARD / ZDF Onlinestudie waren 2016 83,8 % der deutschsprachigen Bewohner 
(58 Millionen) zumindest gelegentliche Internetnutzer, Koch / Frees, Media Perspektiven 2016, 
418 (420 f.). 2017 wurde das Internet von 89,8 % der deutschsprachigen Bevölkerung zumindest  
selten genutzt, darunter von 72,2 % täglich, vgl. Koch / Frees, Media Perspektiven 2017, 434 (435). 
2018 wurde das Internet von 90,3 % der Bevölkerung zumindest selten genutzt, darunter von 
77 % täglich, Frees / Koch, Media Perspektiven 2018, 398 (399); 2019 von 90 % (63 Millionen),  
die Tagesreichweite betrug 71 %, Beisch / Koch / Schäfer, Media Perspektiven 2019, 374 (374, 
375). In der Bevölkerungsgruppe der 14–49-Jährigen ist mittlerweile jedermann online, unter 
den 50–59-Jährigen 95 %, unter den 60–69-Jährigen 85 %, unter den über 70-Jährigen 58 %, 
Beisch / Koch / Schäfer, Media Perspektiven 2019, 374 (375). So ist das Offline-Sein heutzutage 
fast gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus dem sozialen Leben. 
	 12	Ob diese Möglichkeit tatsächlich wahrgenommen wird, hängt von mehreren Faktoren ab, 
insbesondere von den Sprachkenntnissen der potentiellen Empfänger. 
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zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahndungsaufruf seinen Zweck 
erfüllt, also die Fahndungsinformation von der Bevölkerung aufgenommen, die  
Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt13 und / oder die Fahndungsinformation 
weitergegeben wird14, ist damit unvergleichbar größer als etwa bei der Aufhän-
gung eines traditionellen Steckbriefes im öffentlichen Raum. Durch die rasante 
Verbreitung mobiler Endgeräte mit Internetzugang wie Smartphones und Tablets 
in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts15 kann das polizeiliche Ersuchen einen 
potenziellen Hinweisgeber auch unterwegs erreichen und dieser vermag darauf 
entsprechend schnell zu reagieren. Während in der Literatur vereinzelt die An-
sicht vertreten wird, die Internetfahndung habe wegen ihrer Unkompliziertheit 
traditionelle Fahndungsmethoden überholt, wird diese Auffassung von der Polizei 
nicht ausdrücklich bestätigt16. In der Tat sind im heutigen Stadtbild traditionelle 
Fahndungsplakate hauptsächlich in Polizeidienststellen oder an Bahnhöfen anzu-
treffen, größere Verbreitung finden Fahndungsplakate nach vermissten Personen, 
die auch in öffentlichen Gebäuden aufgehängt werden17. 

Gleichzeitig muss auf die Kehrseite der Medaille hingewiesen werden, die be-
reits 1875 im Laufe der Arbeiten der 47. Sitzung der Kommission an § 131 RStPO 
triftig erkannt wurde: Der Steckbrief sei, so die Motive zur RStPO, „die öffent-
lichste und schwerste Ehrenkränkung eines Unschuldigen“18. Etwa hundert Jahre 
später urteilte Bottke vor dem Hintergrund der Fahndungssendungen im Fernsehen, 
durch „die ‚breitstreuende‘ Inanspruchnahme von Massenmedien zu textgetreuem  
Verbreiten von Steckbriefen und zu sinngemäßen Fahndungsaufrufen oder die 
Mitarbeit in ‚spannend‘ gestalteten Sendungen vor einem Millionenpublikum“ 
sei der Beschuldigte „in dissozialisierender Weise weit eher“ diffamiert, „als es 
Steckbriefe auf Polizeistationen, an Litfaßsäulen oder in Zeitungen konnten“19. 
Der Zweck der Internetfahndung ist der gleiche wie in der Sendereihe „Akten-
zeichen XY … ungelöst“, nämlich „den Bildschirm zur Verbrechensbekämp-

	 13	Wegen der Rolle der Strafverfolgungsbehörden als Rezipienten von Informationen aus 
der Öffentlichkeit schreibt Valerius, S. 30 f. von einer „passiven Fahndung“, auch in Bezug auf 
die Internetfahndung.
	 14	H. Schneider, Deutsche Polizei 1/2003, 24 (25).
	 15	2009 hatten 11 % der Bevölkerung in Deutschland einen solchen mobilen Internetzugang, 
2012 lag die Zahl bei 23 % und stieg 2016 auf 84 %, vgl. van Eimeren / Frees, Media Perspek-
tiven 2012, 362 (368); Koch / Frees, Media Perspektiven 2016, 418 (426).
	 16	Baumhöfener, K&R 2015, 625. Die Praktiker äußerten sich gegenüber der Verfasserin 
vorsichtiger zu der Frage, ob die Internetfahndung inzwischen zur wichtigsten Methode der 
Öffentlichkeitsfahndung geworden ist (Gespräch mit dem Social Media Team der Polizei Ber-
lin am 24.1.2017); die Internetfahndung diene als Ergänzung der traditionellen Fahndungs-
methoden (Gespräch mit dem Social Media Team der Polizei Brandenburg am 15.1.2016).
	 17	Wie 2015 das Fahndungsplakat nach dem in Potsdam vermissten sechsjährigen Elias, 
das auch in Frankfurt (Oder), etwa im Hauptgebäude der Universität, ausgehängt war. Wie es 
sich bei Ermittlungen der Kriminalpolizei herausstellte, war der Junge entführt worden und 
einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. 
	 18	Gneist, in: Hahn, Erste Abtheilung, S. 694.
	 19	Bottke, ZStW 93 (1981), 425 (446).




